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Fünftes Gesetz zu Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen — Re- 

form des Staatsorganisationsrechts 

hier: Themenkomplex „Volkseinwand" 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, 

herzlich danke ich Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des schriftlichen An-

hörungsverfahrens zum Themenkomplex „Volkseinwand" die Auffassung der 

Katholischen Kirche in Thüringen äußern zu können. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat die Ausgestaltung der direktdemokrati-

schen Elemente unserer Landesverfassung zum Gegenstand. Wie schon bei 

früheren Anhörungen geäußert, kann die Katholische Kirche als Religionsge-

meinschaft die konkreten Verfahrensregeln der politischen Entscheidungsfin-

dung nicht bewerten. Dies ist originäre Angelegenheit des Staates selbst. Den-

noch würde ich mich freuen, wenn die folgenden Aspekte für die weitere Dis-

kussion dieser Thematik hilfreich sind. 

In meiner Stellungnahme zur Thematik „Weiterer Aufbau der direkten Demo-

kratie auf Landesebene" vom 12. April 2022 hatte ich bereits einige kritische 

Rückfragen formuliert, die auch für das Instrument des Volkseinwands zutref-

fen dürften. Es ist aus meiner Sicht fraglich, ob das Vertrauen in unser letztlich 

auf Repräsentation angelegtes politisches System durch die Einführung weite-

rer direktdemokratischer Elemente wirklich gestärkt werden kann. 

Vielmehr sind mit dem Volkseinwand eher Effekte vorstellbar, die das Ansehen 

des Thüringer Landtags  welter  schwächen. Legitimität erhalten unsere Gesetze 

vor allem dadurch, dass sie in einem geregelten parlamentarischen Verfahren 

durch Mehrheitsentscheid rechtmäßig zustande gekommen sind. Dies ist der 

Grundkonsens der parlamentarischen Demokratie. 
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Anders als den bereits in der Verfassung verankerten direktdemokratischen 

Elementen wohnt dem Volkseinwand dagegen der Gedanke inne, dass trotz der 

ansonsten akzeptierten Entscheidungswege im Landtag eine inhaltliche Korrek-

tur durch „das Volk" prinzipiell notwendig sein könnte. Dies könnte durchaus 

einen negativen Einfluss auf die Legitimität unser parlamentarischen Entschei-

dungsprozesse ausüben. 

Zudem erscheinen die im Fragenkatalog benannten Gefahren der populisti-

schen Instrumentalisierung sowie die deutliche Verlängerung betroffener Ge-

setzgebungsprozesse sehr bedenkenswert. 

Die Stärkung des Vertrauens in unsere Demokratie und die Sicherstellung einer 

möglichst breiten politischen Beteiligung der Bevölkerung sind wichtige Anlie-

gen. Vielversprechender als die Einführung immer neuer—und letztlich in ihrer 

Anwendung auch wieder voraussetzungsreicher — Entscheidungsinstrumente 

erscheint mir das mühselige Unterfangen, die Menschen in Thüringen in die 

Arbeit des Parlaments einzubeziehen, Interesse am politischen Engagement zu 

wecken und die Wirksamkeit der schon heute vielfältig vorhandenen Beteili-

gungsformen erfahrbar zu machen. 

Ihren weiteren Beratungen im Verfassungsausschuss wünsche ich viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen 
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